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1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 
   

 
25.01.11 (15.3) 

 
 
 

Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt: 
 
In der Planzeichnung - Teil A: 
 
Im Bebauungsplan in der Planzeichnung Teil A wird die nachrichtliche Übernahme der 
bereits eingetragenen Bodendenkmale präzisiert. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan: Punkt 9 - Hinweise – Nachrichtliche Über-
nahme – wurde im 1. Absatz ein Hinweis zur Bodendenkmalpflege gegeben. 
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1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

 
22.02.11 (2.3) 

 
 
Die Anregungen werden wie folgt berücksichtigt: 
 
 
Zu Punkt 1: 
Die Vorbehaltsfläche wurde als nachrichtliche Übernahme in den Bebauungsplan  
Planteil A zeichnerische Festsetzungen aufgenommen.  
 
Eine Betroffenheit zum Planungsziel des einfachen Bebauungsplanes konnte nicht fest-
gestellt werden, so dass ein erneutes Beteiligungsverfahren bzw. eine erneute Öffent-
lichkeitsbeteiligung (öffentliche Auslegung) nicht erforderlich wurde. 
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich bei der geplanten Maßnahme um die 
Änderung einer Bundesstraße handelt, für die gemäß § 17 FStrG zur Schaffung des Bau-
rechts der Plan vorher festzustellen ist. Mit der nachrichtlichen Übernahme der für den 
Bau der stadteinwärtsführenden Richtungsfahrbahn einschließlich der Seitenräume be-
nötigten Flächen in den Bebauungsplan Nr. 23.1 wird hierzu kein Baurecht geschaffen.  
 
In der Begründung - Punkt 9 - Hinweise – Nachrichtliche Übernahme - wird mit folgen-
dem 4. Absatz ergänzt: 
 
Stellungnahme des Straßenbauamtes Neustrelitz vom 22.02.11 
Durch den geplanten Ausbau der Woldegker Straße als 4-streifige Straße mit beidseiti-
gen Geh- und Radweganlagen ist zurzeit nicht auszuschließen, dass die künftige Stra-
ßenanlage der B 104 an die Randflächen des Bebauungsplangebietes grenzt bzw. auch 
in diese hineinreicht (Flurstück 425/25). Deshalb wurde dieses Flurstück in der Plan-
zeichnung - Teil A als Vorbehaltsfläche für den Ausbau der B 104 gekennzeichnet. 
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1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
22.02.11 (2.5) 

Zu Punkt 2: 
Bei dem Bebauungsplan Nr. 23.1 „Kruseshofer Straße“ handelt es sich um einen einfa-
chen Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) in dem als Planungsziel nur die Art der bau-
lichen Nutzung festgelegt wurde. Aus dem Planungsziel des einfachen Bebauungsplanes 
Nr. 23.1 ließ sich keine Betroffenheit des Straßenbauamtes Neustrelitz ableiten, so dass 
im Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplanentwurf keine Stellungnahme angefordert 
wurde. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise, die überbaubare Grundstücksfläche und 
die örtlichen Verkehrsflächen wurden in diesem einfachen Bebauungsplan Nr. 23.1 nicht 
festgelegt, so dass § 34 BauGB weiterhin Anwendung findet.  
Der Bebauungsplan Nr. 23.1 ist am 15.05.02 in Kraft getreten. 
 
Mit der 1. vereinfachten Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 23.1 wurde das 
Planungsziel auf der Grundlage des „Kommunalen Einzelhandelskonzeptes für die Stadt 
Neubrandenburg unter besonderer Berücksichtigung der wohnungsnahen Versorgung in 
den Stadtteilen“ nochmals geprüft. Im Ergebnis des Abwägungsbeschlusses wurden die 
Einzelhandelsfestsetzungen präzisiert und der Bestandschutz gesichert. 
 
 
Zu Punkt 3: 
Eine Ausführungsplanung für den Ausbau des 4-armigen Knotenpunktes liegt seit dem 
Jahr 2001 vor. Der Zeitpunkt für die Herstellung des 4. Knotenpunktarms, die Anbindung 
der Pragsdorfer Straße laut Bebauungsplan Nr. 21, steht derzeit nicht fest. 
 
 
Zu Punkt 4: 
Aus der 1. vereinfachten Änderung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 23.1 ergibt sich 
keine Änderung im angrenzenden Straßenraum der Bundesstraße B 104 (einschließlich 
Baumbestand). Die neu eingetragene Vorbehaltsfläche für den Ausbau der Bundesstraße 
B 104 hat nur nachrichtlichen Charakter. 



 5 
 

1.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

 

 
22.02.11 (5.5) 

 
 
Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt: 
 
 
In der Planzeichnung - Teil A: 
Nachrichtliche Übernahme der Messstelle des Landesmessnetzes (gewässerkundlicher 
Mess- und Beobachtungsdienst) und Erläuterung in der Zeichenerklärung. 
 
 
Begründung zum Bebauungsplan: Punkt 9 - Hinweise – Nachrichtliche Übernahme - 
wird mit folgendem 4. Absatz ergänzt: 
 
Im Plangebiet befindet sich eine Messstelle des Landesmessnetzes für den gewässer-
kundlichen Mess- und Beobachtungsdienst. Diese ist grundbuchlich gesichert. Sie ist zu 
erhalten, nicht zu überbauen und zugänglich zu halten (Staatliches Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seenplatte). 
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1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

    

 
23.02.11 (15.2) 

 
 
 

 
Die Anregungen im Punkt 1 und im Punkt 2 werden wie folgt berücksichtigt: 
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1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  

    

 
23.02.11 (15.2) 

 
 
 
 
Zu Punkt 1: 
 
In der Planzeichnung - Teil A: 
Im Bebauungsplan in der Planzeichnung Teil A wird die nachrichtliche Übernahme der 
bereits eingetragenen Bodendenkmale präzisiert. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan: Punkt 9 - Hinweise – Nachrichtliche Über-
nahme – wurde im 1. Absatz ein Hinweis zur Bodendenkmalpflege gegeben. 
 
 
 
Zu Punkt 2: 
Auf dem Bebauungsplan im Textteil B, in den Punkten 1.1.5 und 1.1.6 sowie in der Be-
gründung im Punkt 6.1 – Art der baulichen Nutzung (letzter Absatz) waren bislang 
Kleinwindkraftanlagen als Haupt- und Nebenanlagen ausgeschlossen. 
Im Ergebnis der Abwägung wird auf den Ausschluss dieser Nutzungsart verzichtet. 
 
Auf dem Bebauungsplan werden im Textteil B folgende Festsetzungen gestrichen: 
 
1.1.5 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind im GE unzulässig: 
Von den im GE zulässigen Gewerbebetrieben aller Art (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) sind 
Kleinwindkraftanlagen als Hauptanlagen unzulässig. 
 
1.1.6 Gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind im GE unzulässig: 
Im Gewerbegebiet sind Kleinwindkraftanlagen als Nebenanlagen unzulässig. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird im Punkt 6.1 der letzte Absatz gestrichen. 
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1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 
  

 
23.02.11 (15.2) 

 
 
Begründung:  
 
Die städtebauliche Begründung für den Ausschluss der Kleinwindkraftanlagen als Haupt- 
und Nebenanlagen wurde nochmals geprüft.  
 
Die Zulässigkeit von Kleinwindkraftanlagen als Hauptnutzung und als Nebenanlage ist 
im einfachen Bebauungsplan Nr. 23.1 nach § 34 BauGB zu beurteilen. Die Nutzung von 
Kleinwindkraftanlagen als Haupt- und Nebenanlage ist im Gewerbegebiet (gemäß § 8 
Abs. 1 und § 14 Abs. 1 BauNVO) zwar zulässig, wie sich im Einzelnen diese Vorhaben in 
diesen einfachen Bebauungsplan einfügen, kann erst mit der Antragstellung (bauge-
nehmigungspflichtig) geprüft werden.  
 
Die Lage des Gewerbestandortes „Kruseshofer Straße“ an der Bundesstraße B 104 im 
Eingangsbereich zum Stadtgebiet von Neubrandenburg hat eine besondere Ausstrahlung 
auf die Umgebung. Das Einfügen in die Umgebung umfasst unter anderem die Berück-
sichtigung der städtebaulichen- und denkmalpflegerischen Belange. 
 
 
 
Hinweis zur Beteiligung: 
Die Beteiligung der Denkmalbehörden an weiteren Planungen erfolgt in den Verfahren 
eigenständig. 
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2.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

   
 
 

24.02.11 (4.4) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
 
 



 10
 

 

2.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

PE 10.02.11 (13.1) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
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2.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

 
09.02.11 (13.2) 

 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
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2.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

 
25.01.11 (2.9) 

 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
 
  



 13
 

 

2.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

 
03.02.11 (12.4) 

 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
 

Der Hinweis ist nicht planungsrelevant.  
Die neue Anschrift wird künftig verwendet. 
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2.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

 
11.02.11 (2.12) 

 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
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2.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

14.02.11 (8.3) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
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2.8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 

24.01.11 (2.5) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
 
 



 17
 

2.9 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
 
 

02.03.11 (18.4) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
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1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

  
01.02.11 (20) 

Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt: 
 
Auf dem Bebauungsplan werden im Textteil B folgende Festsetzungen gestrichen: 
 
1.1.5 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind im GE unzulässig: 
Von den im GE zulässigen Gewerbebetrieben aller Art (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) sind Kleinwindkraft-
anlagen als Hauptanlagen unzulässig. 
 
1.1.6 Gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind im GE unzulässig: 
Im Gewerbegebiet sind Kleinwindkraftanlagen als Nebenanlagen unzulässig. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird im Punkt 6.1 der letzte Absatz gestrichen. 
 
Begründung:  
Die städtebauliche Begründung für den Ausschluss der Kleinwindkraftanlagen als Haupt- und 
Nebenanlagen wurde nochmals geprüft.  
 
Die Zulässigkeit von Kleinwindkraftanlagen als Hauptnutzung und als Nebenanlage ist im 
einfachen Bebauungsplan Nr. 23.1 nach § 34 BauGB zu beurteilen. Die Nutzung von Klein-
windkraftanlagen als Haupt- und Nebenanlage ist im Gewerbegebiet (gemäß § 8 Abs. 1 und § 
14 Abs. 1 BauNVO) zwar zulässig, wie sich im Einzelnen diese Vorhaben in diesen einfachen 
Bebauungsplan einfügen, kann erst mit der Antragstellung (baugenehmigungspflichtig) ge-
prüft werden.  
 
Die Lage des Gewerbestandortes „Kruseshofer Straße“ an der Bundesstraße B 104 im Ein-
gangsbereich zum Stadtgebiet von Neubrandenburg hat eine besondere Ausstrahlung auf die 
Umgebung. Das Einfügen in die Umgebung umfasst unter anderem die Berücksichtigung der 
städtebaulichen- und denkmalpflegerischen Belange. 
 
Die Zielstellung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 23.1 „Kruseshofer Straße“ ist damit nicht 
gefährdet.  
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1.1                                      Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 
 

09.02.11 (2.4) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
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1.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 
 
 

24.02.11 (2.5) 
 
 

Es wurden keine Anregungen geäußert. 
 
 

 


	III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

